






Parklerung:

GEMEINSCHÄFTSBAUTEN UND
GEMEINSCHAFTSANLAGEN - 5 -

Artikel 8

l) Die gemäss Art. 49 ff BauV vorgeschriebenen Auto-
unterstände und -abstellplätze werden oberirdisch
erstellt.

2) Die Abstellplätze für Fahrräder sind nach Art. 49 ff
BauV zu erstellen.

Grünbereiche:

Artikel 9

l)

2)

Die Grünbereiche sind integrierende Bestandteile
des Ueberbauungskonzepetes; sie gliedern einerseits
die Ueberbauung, andererseits dienen sie verschiedenen
Nutzungen (Spielplätze, Grünflächen, Gemüsegärten, usw)
Es gilt darin ein absolutes Bauverbot.

Die definitive Ausstattung und Gestaltung der Grün-
berelche Ist im Baugesuchsverfahren mit dem Umgebungs-
gestaltungsplan endgültig zu regeln, wobei Art. 10
und 11 der Ueberbauungsvorschriften nassgendend sind.

Umgebungs-
ges ta ltungsplan:

UMGEBUNG

Artikel 10

l) Mit jeder Baueingabe ist ein Umgebung sgestaltungs -
plan einzureichen (Art. 14 Abs. IdBewD).
Der Plan kann mit dem Erdgeschossgrundriss kombiniert
werden und muss sich mindestens auf den Umschwung
eines Baufeldes beziehen. Im Umgebungsgestaltungs-
plan Ist folgendes festzuhalten:

Notzufahrten

Fussgängerbereiche (Wege und Plätze)
Angrenzende Grünbereiche

- Terrainveränderungen (Abgrabungen/Aufschüttungen)
- Böschungen
- Stützmauern

*) = sofern sie nicht bereits Gegenstand früherer
Baugesuche waren.
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Bepflanzung:

Artikel 11 6 -

Es ist eine ansprechende Umgebung s ges ta ltung vorzusehen.
Die Hochstammbäume, Heckenanlagen und Bepflanzungen sind
etappenweise entsprechend dem Baufortschrltt auszuführen
und dauernd zu erhalten.

Kinderspiel
platze:

Artikel 12

Kinderspielplätze sind im Grünbereich anzulegen.

Antennen:

WEITERE BESTIMMUNGEN

Artikel 13

Einzelne Aussenantennen sind nicht gestattet. Für die
Ueberbauung ist nach Möglichkeit eine Gemeinschafts-
antenne zu erstellen. Pro Gebäude Ist max l Antenne
zugelassen. Zur Wahrung der Informationsfreiheit und
für Funkantennen können die Behörden Ausnahmen erteilen.

Artikel 14

Energie: l)

2)

3)

4)

Nach Möglichkeit ist ein gemeinsames Heizwerk für
die gesamte Ueberbauung vorzusehen. Ein wirtschaft-
licher Betrieb der Heizungsanlage, bedingt durch die
Etappierung, ist aber zu berücksichtigen.
Vorbehalten bleibt Abs. 2.

Die Verwendung erneuerbarer Energie ist anzustreben.
Dazu gehören sowohl die Sonnenenergie in Form von
Strahlung, als auch deren Umwandlung In Biomasse
(Holz), in Umgebungswärme (Erde, Grundwasser, Luft)
und in Strom. Bei ausschliesslicher Verwendung von
erneuerbarer Energie zur Heizung einer Wohnung kann
von Abs. l abgewichen werden.

Das Konzept der Energieversorgung ist insbesondere
im Hinblick auf möglichst geringe Umweltbelastung
zu erarbeiten bzw zu prüfen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Kantonalen
Energiegesetzes und der Energie Verordnung.



Artikel 15

Zivilschutzräume: Gestützt auf Artikel 2 des Schutzbautengesetzes sind
die für die Ueberbauung erforderlichen Schutzräume
auszuführen.
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Inkrafttreten:

Artikel 16

Die Ueberbauungsoränung tritt mit der Genehmigung
durch die Kantonale Baudirektion in Kraft.
(Art. 110 BauV).

J
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Publikation im Amtsblatt vom: 3/( . ̂ 0, ^cj&:h Im Amtsanzelger vom: 30, ^ö. ^. (o. M.

Oeffentliehe Auflage: vom: 3/i. ,10 .8lf- A.IS; 30 , ̂  . ̂ ^8?-

Elnspracheverhandlung am: :{-. /^2 . /tBB^- Rechtsverwahrungen: -
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BESCHLOSSEN DURCH DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG AM: /M , /l2 , A^S^-

Namens der Gemischten Gemeinde Guggisberg

Der Präsident;

Der Sekretär:

'y.-i^^.^ :j-y

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Guggisberg, den J'2. J, /J9^^ Der Gemeindeschr. ^^^':
.
-<<.'-

GENEHMIGT DURCH DIE KANT. BAUDIREKTION

GEMEHIVSIGT gemäss
Beschiuss

BAUDIREK1
Der Direklii

wm 2^. ^-sy

N DES KANTONS BERN



ANHANG l - AUSNUETZUNGSZIFFER 9 -

l

2

3

GRUNDSTUECK

BRUTTOGESCHOSSFLAECHE

Baufeld l

Baufeld 2

Baufelä 3

TOTAL

AUSNUETZUNGSZIFFER

65. 00 x 55. 60

maxlmum

l 400 m2

500

450

2 350 m2

0, 65 AZ

minlmum

-Z 000 m2

400

200

2 600 ro2

0, 44 ÄZ

3 614 m2



Gemischte Gemeinde Guggisberg 3158 Guggisherg, Tel. 031 735 5129

Ueberbauungsordnung Nr. l, Riffenmatt

Ergänzung zu Art. 5 Abs. l:

"Ueber dem Kehlgebälk ist ein Dachausbau bis zur max. Bruttogeschoss-

fläche des entsprechenden Baufeldes ebenfalls gestattet."

Beschlossen durch den Gemeinderat am:

Guggisberg, 28. Januar 1991

G El'vl E l N ö6., l'i.M
Piar Prn^i-^-in»

GUOGSSBEää
c;--^^

(/

Benachrichtigung der betroffenen Grundeigentümer unter Ansetzung einer

Einsprachefrist von 10 Tagen am 3. Januar 1991.

Einsprachen: Keine

Die Rlchtigke-it dieser Angaben bescheinigt:

Guggtsberg, 31. Januar 1991

Genehmigt durch die kant. Baudirekt-ion:

Der Geme-indeschi?^j?&^r:

üüac.iluss vom i -s. Hffl. 1891
BAUDiREK-fl

Der Direktor j^y
^N[^)ESjKANTONS BERN
fi 11^0 •
!!



GEMEINDE GUGGISBERG
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AENDERUNG DES UEBERBAUUNGSPLANES
UND DER UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN

INHALT :

UEBERBAUUNGSPLAN 1:500

UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN

GENEHMIGUNGSVERMERKE
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REV. 25-02-92

REV. 25-02-92
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BINGGELI HU. ÜBERBAUUNG RIFFENMATT

)[?fLA[%] 11
PLAN NR: 539-02

E+HVIFIAN DIPL ARCH 3150 SCHWARZEN BURG TEL. : 031/73113 13 Z:ro DAT: 15-06-87

LEGENDE:

..... GEL'nJNGSBEREICH

REVISION VOM 25-02-92:

BAUFELDER FÜR WOHNBAUTEN BAUFELD FÜR WOHNBAUTEN;VERGR.

BAUFELDER FÜR AUTOUNTERSTÄNDE |C^-^| BAUFELD FÜR UNTERIRD. PARKIERUNG

ERSCHLIESSUNG FÜR FAHRZEUGE

ERSCHUESSUNG RJR RJSSGÄNGER

6RÜNBEREICHE

CONTAINERPLATZ

f
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BAUFELD 1
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BAUFELD 3
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UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN
REVISION VOM 25-02-92

NR 539-01

Baupolizeiliche
Masse:

Artikel 5. BISHER
l) Die Geschosszahl beträgt 2 Vollgeschosse und Dach-

ausbau. Der Dachausbau Ist auf der Vollgeschoss-
fläche gestattet.

2) Die Gebäudelänge ist innerhalb der Baufelder frei.

3) Für die Baufelder l bis 3 gelten folgende maximalen
bzw. minimalen Bruttogeschossflächen (BGF):

- Baufeld l: max BGF l 400 m2

min BGF l 000 m2

max 2 Baukuben

- Baufelä 2.

- Baufeld 3:

max BGF

min BGF

l Baukörper

max BGF

min BGF

500 m2
400 m2

450 m2

200 m 2

Artikel 5. NEU
Baupolizeiliche
Masse:

l) Die Geschosszahl beträgt 2 Vollgeschosse und Dach-
ausJbau. Der Dachausbau Ist auf der Vollgeschoss-
fläche gestattet.

2) Die Gebäudelänge Ist Innerhalb der Baufelder frei.

3) Für die Baufelder l bis 3 gelten folgende maximalen
bzw. minimalen Bruttogeschossflächen (BGF):

- BaufeM l:

- Baufeld 2:

Baufeld 3:

max BGF

min BGF

max 2 Baukuben

inax BGF

min BGF

l Baukörper

max BGF

min BGF

l 400 m2

l 000 m2

600 in2

400 m2

550 m2

200 m2

Parkier ung:

Artikel 8 BISHER
l) Die gernäss Art. 49 ff BauV vorgeschriebenen Auto-

unterstände und -abstellplätze werden oberirdisch
erstellt.

2) Die Abstellplätze für Fahrräder sind nach Art. 49ff
BauV zu erstellen.

Parklerung:

Artikel 8 NEU
l) Die gemäss Art. 49ff BauV vorgeschriebenen Auto-

unterstände und -abstellplätze werden ober- oder
unterirdisch erstellt.

2) Die Abstellplätze für F^/irr, ';(7f. r ...-. I'JK? II. K'/I .-Ire. . ;9/'f
DauV zu erstellen.
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